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Art. 19 
 
 
Titelzeile: 
 
Freizeitausgleich für Polizeibeamte wegen Einsatz beim G7-Gipfel in Elmau und bei 
der Bilderberg-Konferenz 
 
 
Leitsätze: 
 
1. Arbeitszeit i.S.v. § 88 Satz 2 BBG (in der Form von Bereitschaftsdienst gemäß § 2 
Nr. 12 AZV) setzt voraus, dass sich der Beamte an einem nicht "privat" frei wählbaren 
und wechselbaren Ort bereitzuhalten hat und dass die in Rede stehenden Zeiten von 
einem "Sich-Bereit-Halten" für einen jederzeit möglichen Einsatz geprägt sind. Dies 
kann insbesondere wegen der Festlegung des Aufenthaltsorts, Einschränkungen in 
der Bewegungsfreiheit und der Verpflichtung zum Tragen von Ausrüstung und Be-
waffnung gegeben sein. 
 
2. Bei der Prüfung, ob Bereitschaftsdienst in diesem Sinne vorliegt, ist unabhängig 
davon, ob eine Arbeitszeitregelung in den Anwendungsbereich der RL 2003/88/EG 
fällt, die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union für die Abgren-
zung von Arbeitszeit und Ruhezeit i.S.v. Art. 2 Nr. 1 und 2 der Richtlinie zu beachten, 
weil der deutsche Gesetzgeber einen einheitlichen Begriff des Bereitschaftsdienstes 
vorgesehen hat. 
 
3. Der Dienstherr kann sein Ermessen bei der Anordnung von Mehrarbeit gemäß 
§ 88 BBG auch für eine Mehrzahl von Beamten in einer sie alle umfassenden Wei-
sung (hier: in einem Einsatzbefehl) ausüben.  
 
4. Die RL 2003/88/EG verlangt nicht, dass ein rein mitgliedstaatlicher Ausgleichsan-
spruch für die Überschreitung der mitgliedstaatlich geregelten regelmäßigen Arbeits-
zeit eine bestimmte Höhe hat.  
 
5. Der Anspruch auf einheitlichen Freizeitausgleich gemäß § 11 BPolBG tritt nur dann 
an die Stelle einer Dienstbefreiung gemäß § 88 Satz 2 BBG, wenn sich der Dienstherr 
für eine pauschale Abrechnung entscheidet. Diese Pauschalierungsbefugnis des 
Dienstherrn setzt nach ihrem Sinn und Zweck voraus, dass es in dem Einsatzzeitraum 
auch Stunden gibt, die tatsächlich Ruhezeit, d.h. keine Arbeitszeit, sind. 



 
 

 
 

 
 
Urteil des 2. Senats vom 29. April 2021 - BVerwG 2 C 18.20 
 
 
I. VG Köln vom 8. März 2018 
 Az: VG 15 K 4640/16 
II. OVG Münster vom 13. Februar 2020 
 Az: OVG 1 A 1671/18 
 



 
 

 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 
 
 
BVerwG 2 C 18.20 
OVG 1 A 1671/18, OVG 1 A 1672/18, 
OVG 1 A 1677/18, OVG 1 A 1512/18, 
OVG 1 A 1678/18, OVG 1 A 1673/18 
 
 
 Verkündet 
 am 29. April 2021 
 … 
 als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
 
 

In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECLI:DE:BVerwG:2021:290421U2C18.20.0



 

Seite 2 von 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hat der 2. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
auf die mündliche Verhandlung vom 15. April 2021 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Domgörgen, 
die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. von der Weiden, Dr. Hartung  
und Dollinger sowie die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Hampel 
 
 
am 29. April 2021 für Recht erkannt 
 
 
- für den Kläger zu 1:  

 
Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 13. Februar 2020 wird aufgeho-
ben und die Berufung des Klägers gegen das Urteil des 
Verwaltungsgerichts Köln vom 8. März 2018 wird zurück-
gewiesen, soweit das Oberverwaltungsgericht die Beklagte 
unter Aufhebung des Bescheides vom 14. Oktober 2015 in 
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der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 20. April 
2016 verurteilt hat, dem Kläger für die im Zeitraum vom 
27. Mai bis 9. Juni 2015 geleisteten Einsatzstunden weite-
ren Freizeitausgleich in Höhe von mehr als 150,1 Stunden 
zu gewähren. 
 
Im Übrigen wird die Revision der Beklagten zurückgewie-
sen. 
 
Die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens und des Revi-
sionsverfahrens tragen der Kläger zu 10 % und die Be-
klagte zu 90 %. Die Kosten des Berufungsverfahrens tra-
gen der Kläger zu 25 % und die Beklagte zu 75 %. 
 

 
- für den Kläger zu 2: 
 

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 13. Februar 2020 wird aufgeho-
ben und die Berufung des Klägers gegen das Urteil des 
Verwaltungsgerichts Köln vom 8. März 2018 wird zurück-
gewiesen, soweit das Oberverwaltungsgericht die Beklagte 
unter Aufhebung des Bescheides vom 14. Oktober 2015 in 
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 20. April 
2016 verurteilt hat, dem Kläger für die im Zeitraum vom 
27. Mai bis 9. Juni 2015 geleisteten Einsatzstunden weite-
ren Freizeitausgleich in Höhe von mehr als 150,1 Stunden 
zu gewähren. 
 
Im Übrigen wird die Revision der Beklagten zurückgewie-
sen. 
 
Die Kosten des Revisionsverfahrens trägt die Beklagte. 
 

 
- für den Kläger zu 3: 
 

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 13. Februar 2020 wird aufgeho-
ben und die Berufung des Klägers gegen das Urteil des 
Verwaltungsgerichts Köln vom 8. März 2018 wird zurück-
gewiesen, soweit das Oberverwaltungsgericht die Beklagte 
unter Aufhebung des Bescheides vom 14. Oktober 2015 in 
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 20. April 
2016 verurteilt hat, dem Kläger für die im Zeitraum vom 
27. Mai bis 9. Juni 2015 geleisteten Einsatzstunden weite-
ren Freizeitausgleich in Höhe von mehr als 150,1 Stunden 
zu gewähren. 
 
Im Übrigen wird die Revision der Beklagten zurückgewie-
sen. 
 
Die Kosten des Revisionsverfahrens trägt die Beklagte. 
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- für den Kläger zu 4: 
 

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 13. Februar 2020 wird aufgeho-
ben und die Berufung des Klägers gegen das Urteil des 
Verwaltungsgerichts Köln vom 8. März 2018 wird zurück-
gewiesen, soweit das Oberverwaltungsgericht die Beklagte 
unter Aufhebung des Bescheides vom 14. Oktober 2015 in 
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 20. April 
2016 verurteilt hat, dem Kläger für die im Zeitraum vom 
27. Mai bis 9. Juni 2015 geleisteten Einsatzstunden weite-
ren Freizeitausgleich in Höhe von mehr als 150,1 Stunden 
zu gewähren. 
 
Im Übrigen wird die Revision der Beklagten zurückgewie-
sen. 
 
Die Kosten des Revisionsverfahrens trägt die Beklagte. 

 
 
- für den Kläger zu 5: 

 
Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 13. Februar 2020 wird aufgeho-
ben und die Berufung des Klägers gegen das Urteil des 
Verwaltungsgerichts Köln vom 8. März 2018 wird zurück-
gewiesen, soweit das Oberverwaltungsgericht die Beklagte 
unter Aufhebung des Bescheides vom 14. Oktober 2015 in 
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 20. April 
2016 verurteilt hat, dem Kläger für die im Zeitraum vom 
27. Mai bis 9. Juni 2015 geleisteten Einsatzstunden weite-
ren Freizeitausgleich in Höhe von mehr als 150,1 Stunden 
zu gewähren. 
 
Im Übrigen wird die Revision der Beklagten zurückgewie-
sen. 
 
Die Kosten des Revisionsverfahrens trägt die Beklagte. 

 
 

- für den Kläger zu 6: 
 

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 13. Februar 2020 wird aufgeho-
ben und die Berufung des Klägers gegen das Urteil des 
Verwaltungsgerichts Köln vom 8. März 2018 wird zurück-
gewiesen, soweit das Oberverwaltungsgericht die Beklagte 
unter Aufhebung des Bescheides vom 14. Oktober 2015 in 
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 20. April 
2016 verurteilt hat, dem Kläger für die im Zeitraum vom 
2. bis 9. Juni 2015 geleisteten Einsatzstunden weiteren 
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Freizeitausgleich in Höhe von mehr als 87,6 Stunden zu 
gewähren. 
 
Im Übrigen wird die Revision der Beklagten zurückgewie-
sen. 
 
Die Kosten des Verfahrens in allen Rechtszügen tragen der 
Kläger zu 15 % und die Beklagte zu 85 %. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 
Die Kläger sind Polizeibeamte im Dienste der Beklagten, zur Zeit des Streitfalls 

in unterschiedlichen Ämtern vom Polizeimeister (Besoldungsgruppe A 7 BBesO) 

bis zum Polizeihauptkommissar (Besoldungsgruppe A 12 BBesO). Sie erstreben 

(über die ihnen bereits gewährte Dienstbefreiung hinaus) weiteren Freizeitaus-

gleich für ihren Einsatz anlässlich des sog. G7-Gipfels in Elmau im Jahr 2015. 

Die Kläger zu 2 bis 6 beanspruchen zudem weiteren Freizeitausgleich für ihren 

anschließenden Einsatz anlässlich der sog. Bilderberg-Konferenz in Österreich; 

der dort ebenfalls eingesetzte Kläger zu 1 hat seine insoweit erhobene Klage in 

der Berufungsinstanz zurückgenommen. 

 

Der Einsatz anlässlich des G7-Gipfels stand unter der Gesamteinsatzleitung des 

Präsidenten der Bundespolizeidirektion M. In dem Einsatzbefehl Nr. 2 der Di-

rektion vom 20. Mai 2015 heißt es unter Ziff. 6.2.2: 

 

"Die erforderliche Mehrarbeit wird hiermit auf Grundlage 
des § 88 BBG angeordnet. Bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen sollen die Regelungen des § 11 BPolBG in Verbindung 
mit der hierzu gültigen Erlass-/Verfügungslage Anwen-
dung finden. Die Entscheidung über die Höhe des Freizeit-
ausgleichs trifft in diesem Fall der Polizeiführer nach dem 
Einsatz. Eine vorherige Anordnung/Festlegung ist unzu-
lässig." 

 

Für die Dauer des Einsatzes waren die Kläger mit ihrer Hundertschaft in einem 

Hotel untergebracht. Sie waren auch während der so bezeichneten "Ruhezeiten" 

angewiesen, keinen Alkohol zu sich zu nehmen, jederzeit erreichbar zu sein und 

1 

2 

3 
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ihre persönliche Ausrüstung einschließlich der Waffen ständig bei sich zu füh-

ren. Das Hotel durften sie allenfalls zu bestimmten Anlässen und nur nach vor-

heriger Genehmigung, nicht jedoch nach eigenem Belieben verlassen. 

 

Nach Beendigung des Einsatzes wurden die Kläger mit ihrer Einheit unmittel-

bar anschließend bei der Bilderberg-Konferenz eingesetzt und während dieses 

Einsatzes mit gleicher Weisungslage ebenfalls in einem Hotel untergebracht. 

 

Für den Einsatz anlässlich des G7-Gipfels errechnete die Beklagte im Wege ei-

ner sog. "spitzen Abrechnung" für die Kläger zu 1 bis 5 einen Anspruch auf Frei-

zeitausgleich in Höhe von jeweils 90,75 Stunden und für den erst später ange-

reisten und eingesetzten Kläger zu 6 in Höhe von 47 Stunden. Zusätzlich geneh-

migte sie den Klägern jeweils einen besonderen Zeitausgleich in Höhe von zwei 

Tagen. Die "Ruhezeiten" der Kläger im Hotel berücksichtigte sie in ihrer Berech-

nung des Freizeitausgleichs nicht. 

 

Für den Einsatz bei der Bilderberg-Konferenz gewährte die Beklagte den Klä-

gern jeweils einen einheitlichen Freizeitausgleich gemäß § 11 BPolBG in Höhe 

von 50 Stunden. 

 

Im August 2015 beantragten die Kläger, die "Ruhezeiten" im Rahmen der "spit-

zen Abrechnung" als Bereitschaftsdienst zu berücksichtigen. Die Beklagte lehnte 

dies ab, die Widersprüche der Kläger blieben erfolglos. 

 

Das Verwaltungsgericht hat die Beklagte jeweils verurteilt, den Klägern zu 1 bis 

5 für ihren Einsatz anlässlich des G7-Gipfels in Elmau weiteren Freizeitaus-

gleich in Höhe von insgesamt 5 Stunden zu gewähren; im Übrigen hat es die 

Klagen abgewiesen. Die Klage des Klägers zu 6 wurde vollumfänglich abgewie-

sen. 

 

Auf die jeweils eingelegte Berufung der Kläger hat das Berufungsgericht die Ur-

teile des Verwaltungsgerichts jeweils teilweise abgeändert und die Beklagte ver-

pflichtet, den Klägern zu 1 bis 5 für den Einsatz anlässlich des G7-Gipfels in El-

mau weiteren Freizeitausgleich in Höhe von jeweils 166,5 Stunden und dem 

Kläger zu 6 weiteren Freizeitausgleich in Höhe von 104 Stunden zu gewähren. 

4 

5 

6 

7 

8 
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Hinsichtlich des Einsatzes anlässlich der Bilderberg-Konferenz hat das Beru-

fungsgericht die Beklagte verpflichtet, den Klägern zu 2 und zu 4 weiteren Frei-

zeitausgleich in Höhe von jeweils 30,5 Stunden und den Klägern zu 3, 5 und 6 

weiteren Freizeitausgleich in Höhe von jeweils sechs Stunden zu gewähren. Das 

Verfahren des Klägers zu 1 hat das Berufungsgericht eingestellt, soweit dieser 

seine Klage hinsichtlich des Einsatzes anlässlich der Bilderberg-Konferenz zu-

rückgenommen hat (vgl. DÖD 2020, 181 <Kläger zu 1> und NWVBl 2020, 327 

<Kläger zu 4>). 

 

Mit ihrer Revision beantragt die Beklagte hinsichtlich des Klägers zu 1, 

 

das Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 13. Februar 2020 aufzuheben 
und die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Verwal-
tungsgerichts Köln vom 8. März 2018 zurückzuweisen, so-
weit das Oberverwaltungsgericht das Verfahren nicht we-
gen teilweiser Rücknahme der Klage in der Berufungs-
instanz eingestellt hat, 

 

und hinsichtlich der Kläger zu 2 bis 6 jeweils, 

 

das Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 13. Februar 2020 aufzuheben 
und die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Verwal-
tungsgerichts Köln vom 8. März 2018 zurückzuweisen. 

 

Die Kläger beantragen jeweils, 

 

die Revision zurückzuweisen. 

 

Der Vertreter des Bundesinteresses unterstützt die Anträge der Beklagten. 

 

Der Senat hat die sechs Verfahren in der mündlichen Verhandlung zur gemein-

samen Entscheidung verbunden. 

 

  

10 
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II 

 

Die zulässigen Revisionen der Beklagten sind jeweils zum Teil begründet. 

 

Die Berufungsurteile beruhen hinsichtlich des Einsatzes der Kläger zu 1 bis 6 

beim G7-Gipfel in Elmau in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang auf einer 

Verletzung von Bundesrecht (§ 137 Abs. 1 Nr. 1 VwGO); in diesem Umfang stel-

len sie sich auch nicht aus anderen Gründen als i.S.d. § 144 Abs. 4 VwGO im Er-

gebnis richtig dar (1.). Hinsichtlich des Einsatzes der Kläger zu 2 bis 6 bei der 

Bilderberg-Konferenz beruhen die Berufungsurteile ebenfalls auf einer Verlet-

zung von Bundesrecht; insoweit stellen sich die Urteile jedoch aus anderen 

Gründen i.S.d. § 144 Abs. 4 VwGO im Ergebnis als richtig dar (2.) 

 

Maßgeblicher Zeitpunkt zur Beurteilung der Sach- und Rechtslage ist nach dem 

einschlägigen materiellen Recht der Zeitraum der streitgegenständlichen Ein-

sätze (vgl. OVG Lüneburg, Urteil vom 5. November 2013 - 5 LB 64/13 - DÖV 

2014, 128 <nur LS> = juris Rn. 28; OVG Münster, Beschluss vom 15. Januar 

2015 - 6 A 1219/14 - juris Rn. 6 und Urteil vom 15. September 2020 - 6 A 

2634/18 - NWVBl 2021, 69 <70>). 

 

1. Für den Einsatz beim G7-Gipfel in Elmau haben die Kläger zu 1 bis 6 jeweils 

Anspruch auf weitere Dienstbefreiung gemäß § 88 Satz 2 des Bundesbeamten-

gesetzes (BBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 5. Februar 2009 (BGBl. I 

S. 160), im hier maßgeblichen Zeitpunkt zuletzt geändert durch Art. 1 des Geset-

zes vom 6. März 2015 (BGBl. I S. 250), jedoch nur in einem geringeren Umfang 

als vom Berufungsgericht zugesprochen. 

 

Gemäß § 88 Satz 1 BBG sind Beamtinnen und Beamte verpflichtet, ohne Vergü-

tung über die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun, wenn 

zwingende dienstliche Verhältnisse dies erfordern und sich die Mehrarbeit auf 

Ausnahmefälle beschränkt. Werden sie durch eine dienstlich angeordnete oder 

genehmigte Mehrarbeit mehr als fünf Stunden im Monat über die regelmäßige 

14 

15 

16 

17 

18 



 

Seite 9 von 22 

Arbeitszeit hinaus beansprucht, ist ihnen gemäß § 88 Satz 2 BBG innerhalb ei-

nes Jahres für die Mehrarbeit, die sie über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus 

leisten, entsprechende Dienstbefreiung zu gewähren. 

 

Das Berufungsgericht geht hinsichtlich des Einsatzes beim G7-Gipfel in Elmau 

zutreffend davon aus, dass § 88 Satz 2 BBG als Anspruchsgrundlage nicht von 

§ 11 des Bundespolizeibeamtengesetzes (BPolBG) i.d.F. der Bekanntmachung 

vom 3. Juni 1976 (BGBl. I S. 1357), im hier maßgeblichen Zeitpunkt zuletzt ge-

ändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 15. März 2012 (BGBl. I S. 462), verdrängt 

wird (a). Rechtsfehlerfrei ist auch die weitere Annahme, dass die so bezeichne-

ten "Ruhezeiten" der Kläger während des Einsatzes bei zutreffender rechtlicher 

Einordnung Zeiten des Bereitschaftsdienstes darstellen (b) und dass die Beklag-

te diesbezüglich Mehrarbeit angeordnet hat (c). Hinsichtlich des Umfangs des 

den Klägern zustehenden Freizeitausgleichs ist das Berufungsgericht auch zu-

treffend davon ausgegangen, dass im Rahmen von § 88 Satz 2 BBG für jede 

Stunde Bereitschaftsdienst eine Stunde Dienstbefreiung zu gewähren ist. 

Rechtsfehlerhaft ist insoweit lediglich die Nichtberücksichtigung des den Klä-

gern bereits gewährten besonderen Zeitausgleichs im Umfang von zwei Tagen 

(d). In diesem zu korrigierenden Umfang sind die Berufungsurteile auch nicht 

aus anderen Gründen i.S.d. § 144 Abs. 4 VwGO im Ergebnis richtig (e). 

 

a) Der Anspruch auf Dienstbefreiung gemäß § 88 Satz 2 BBG für den Einsatz 

beim G7-Gipfel in Elmau wird nicht durch einen Anspruch gemäß § 11 BPolBG 

verdrängt. Dieser Anspruch wäre nur dann an die Stelle einer Dienstbefreiung 

gemäß § 88 Satz 2 BBG getreten, wenn sich der Dienstherr für eine pauschale 

Abrechnung entschieden hätte.  

 

Gemäß § 11 Satz 1 BPolBG wird bei Einsätzen und bei Übungen von Verbänden, 

Einheiten oder Teileinheiten der Bundespolizei von einer Dauer von mehr als 

einem Tag anstelle einer Dienstbefreiung nach den §§ 87 und 88 BBG ein ein-

heitlicher Freizeitausgleich festgesetzt, der die Dauer des Einsatzes oder der 

Übung und die damit verbundene dienstliche Beanspruchung angemessen be-

rücksichtigen muss. Die Entscheidung trifft gemäß § 11 Satz 2 BPolBG der Bun-

19 
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desminister des Innern oder die von ihm bestimmte Dienststelle. Der Freizeit-

ausgleich soll gemäß § 11 Satz 3 BPolBG gewährt werden, sobald die dienstli-

chen Verhältnisse es zulassen, möglichst innerhalb von drei Monaten. 

 

Wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, dient die in § 11 BPolBG 

vorgesehene Pauschalierungsmöglichkeit nicht den Individualinteressen der Be-

amten, sondern allein den Interessen des Dienstherrn. Gemeint ist dabei das öf-

fentliche Interesse an einer Reduzierung des Verwaltungsaufwands und - heute 

nur noch im verringerten Umfang - an der Sicherung der Einsatzbereitschaft 

der Polizeiverbände (vgl. BT-Drs. 7/3494 S. 16, BT-Drs. 11/3293 S. 51; BVerwG, 

Beschluss vom 28. November 2018 - 2 B 29.18 - Buchholz 236.0 § 11 BPolBG 

Nr. 1 Rn. 13). Die Norm wurde ausdrücklich geschaffen, um dem Dienstherrn 

die "Möglichkeit" zu geben, den Beamten "anstelle" der genau ("spitz") zu ermit-

telnden Dienstbefreiung den pauschalierten Ausgleich zu gewähren (BT-Drs. 

7/3494 S. 16). Der Dienstherr kann insofern zwischen der sog. Spitzabrechnung 

und der pauschalierenden ("einheitlichen") Abrechnung wählen (vgl. BVerwG, 

Beschluss vom 28. November 2018 - 2 B 29.18 - Buchholz 236.0 § 11 BPolBG 

Nr. 1 Rn. 11). Ob und in welcher Höhe pauschaliert wird, richtet sich allein da-

nach, ob der Bundesminister des Innern oder die von ihm bestimmte Dienst-

stelle von dieser Pauschalierungsbefugnis in am Gesetzeszweck orientierter Er-

messensausübung Gebrauch macht. Entscheidet sich der Dienstherr gegen eine 

Pauschalierung, ergibt sich aus § 11 BPolBG grundsätzlich kein subjektiv-öffent-

liches Recht des Beamten. 

 

Etwas anderes folgt auch nicht aus der Änderung des § 11 BPolBG im Jahr 1988 

(BGBl. I S. 2363). Mit dieser Änderung hat der Gesetzgeber zwar in Satz 1 die 

Wendung "kann … bestimmen" durch "wird … festgesetzt" ersetzt sowie den 

neuen Satz 2 mit der Wendung "trifft" eingefügt; doch hat er damit nicht die 

Wahlmöglichkeit des Dienstherrn abgeschafft. Ein dahin gehendes Verständnis 

der Norm würde den Umfang der Änderung verkennen und widerspräche dem 

Willen des Gesetzgebers, der an der bisherigen Wahl- und Entscheidungsmög-

lichkeit des Dienstherrn nichts ändern wollte. Mit der damaligen Änderung soll-

ten vielmehr Voraussetzungen und Umfang der Norm ausgeweitet werden, die 

sich als zu eng erwiesen hatten. Es sollten insbesondere polizeiliche Einsätze 
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mit weniger als fünf Tagen Dauer erfasst und bei der Pauschalierung auch Be-

lastungen durch Rufbereitschaft, Reisezeiten und Ruhezeiten berücksichtigt 

werden können (BT-Drs. 11/3293 S. 51). Die Begründung des Gesetzentwurfs 

enthält keinen Hinweis darauf, dass die Norm mit der Umformulierung von 

"kann" zu "wird" und "trifft" dahin gehend umgestaltet werden sollte, dass 

dadurch die Wahlmöglichkeit des Dienstherrn beseitigt werden sollte.  

 

b) Die von der Beklagten in den aufgestellten Dienstplänen ausgewiesenen und 

so bezeichneten "Ruhezeiten" der Kläger während des Einsatzes stellen bei zu-

treffender rechtlicher Einordnung Arbeitszeit dar, und zwar Zeiten des Bereit-

schaftsdienstes i.S.v. § 2 Nr. 12 der Verordnung über die Arbeitszeit der Beam-

tinnen und Beamten des Bundes (AZV) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. Fe-

bruar 2006 (BGBl. I S. 427), für den hier maßgeblichen Zeitraum zuletzt geän-

dert durch Art. 1 der Verordnung vom 11. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2191). Da-

nach ist der Bereitschaftsdienst die Pflicht, sich, ohne ständig zur Dienstleistung 

verpflichtet zu sein, an einer vom Dienstherrn bestimmten Stelle aufzuhalten, 

um im Bedarfsfall den Dienst aufzunehmen, wenn dabei Zeiten ohne Arbeits-

leistung überwiegen. 

 

 (1) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts liegt 

Bereitschaftsdienst vor, wenn der Beamte sich an einem vom Dienstherrn be-

stimmten Ort außerhalb des Privatbereichs zu einem jederzeitigen unverzügli-

chen Einsatz bereitzuhalten hat und erfahrungsgemäß mit einer dienstlichen In-

anspruchnahme zu rechnen ist (vgl. BVerwG, Urteile vom 22. Januar 2009 - 2 C 

90.07 - Buchholz 240.01 BBesO Nr. 31 Rn. 14, vom 29. September 2011 - 2 C 

32.10 - BVerwGE 140, 351 Rn. 12 und vom 17. November 2016 - 2 C 23.15 - 

BVerwGE 156, 262 Rn. 15). Der Senat hat dies zuletzt dahin gehend zusammen-

gefasst, dass Bereitschaftsdienst in diesem Sinne voraussetzt, dass sich der Be-

amte an einem nicht "privat" frei wählbaren und wechselbaren Ort bereitzuhal-

ten hat und dass die in Rede stehenden Zeiten von einem "Sich-Bereit-Halten" 

für einen jederzeit möglichen Einsatz geprägt sind (BVerwG, Beschlüsse vom 

20. Oktober 2020 - 2 B 36.20 - NVwZ 2021, 501 Rn. 20 und vom 1. Dezember 

2020 - 2 B 38.20 - ZBR 2021, 162 Rn. 12, 16 f.). 
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Maßgeblich ist insoweit, ob sich die Zeiten bei wertender Betrachtung als Bereit-

schaftsdienst, Freizeit oder eine Form der Rufbereitschaft darstellen (BVerwG, 

Urteil vom 22. Januar 2009 - 2 C 90.07 - Buchholz 240.1 BBesO Nr. 31 Rn. 17; 

Beschluss vom 1. Dezember 2020 - 2 B 38.20 - ZBR 2021, 162 Rn. 17). Inwiefern 

erfahrungsgemäß mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist, kann dabei ein 

wesentlicher Gesichtspunkt für die Annahme von Arbeitszeit in Form von Be-

reitschaftsdienst sein (BVerwG, Beschluss vom 1. Dezember 2020 - 2 B 38.20 - 

ZBR 2021, 162 Rn. 16, Urteile vom 12. Dezember 1979 - 6 C 96.78 - BVerwGE 

59, 176 <181 f.> und vom 29. Januar 1987 - 2 C 14.85 - Buchholz 232 § 72 BBG 

Nr. 28 S. 3 f.). Auf eine solche typisierende Gesamtbetrachtung der Häufigkeit 

tatsächlicher Einsätze kommt es indes nicht an, wenn sich das Gepräge des 

"Sich-Bereit-Haltens" für einen jederzeit möglichen Einsatz bereits aus der Na-

tur des Einsatzes ergibt (BVerwG, Beschluss vom 1. Dezember 2020 - 2 B 

38.20 - ZBR 2021, 162 Rn. 17). 

 

 (2) Mit diesen Maßstabsätzen sieht sich der Senat in Übereinstimmung mit der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union. Dessen Rechtspre-

chung ist für die Abgrenzung von Arbeitszeit und Ruhezeit i.S.v. Art. 2 Nr. 1 

und 2 der Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 4. November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (RL 

2003/88/EG, Arbeitszeitrichtlinie - ABl. L 299 S. 9) zu beachten. Dies folgt für 

§ 88 Satz 2 BBG zwar nicht unmittelbar aus dem Unionsrecht, doch entspricht 

dies dem Willen des deutschen Gesetzgebers. 

 

Die Anwendung des Arbeitszeitbegriffs der RL 2003/88/EG ist auf den Anwen-

dungsbereich der Richtlinie beschränkt (EuGH, Urteil vom 21. Februar 2018 

- C-518/15 [ECLI:EU:C:2018:82], Matzak - NJW 2018, 1073 Rn. 43; Generalan-

walt Saugmandsgaard Øe, Schlussantrag vom 28. Januar 2021 - C-742/19 

[ECLI:EU:C:2021:77], Ministrstvo za obrambo - juris Rn. 109; Gallner, in: 

Franzen/Gallner/Oetker, Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht, 3. Aufl. 

2020, Art. 2 RL 2003/88/EG Rn. 2). Wie der Senat bereits zur insoweit identi-

schen Vorgängerrichtlinie RL 93/104/EG ausgeführt hat, beschränkt sich deren 

Anwendungsbereich auf das Arbeitsschutzrecht. Gegenstand der Richtlinie sind 
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nach ihrem Art. 1 Abs. 2 lediglich die täglichen und wöchentlichen Mindestru-

hezeiten, der Mindestjahresurlaub, die Ruhepausen und die wöchentliche 

Höchstarbeitszeit sowie bestimmte Aspekte der Nacht- und der Schichtarbeit 

sowie des Arbeitsrhythmus (BVerwG, Urteil vom 29. April 2004 - 2 C 9.03 - 

Buchholz 240 § 48 BBesG Nr. 8 S. 3 f.; ebenso BAG, Urteil vom 5. Juni 2003 

- 6 AZR 114/02 - BAGE 106, 252 <260>). 

 

Allerdings hat der deutsche Gesetzgeber in § 2 AZV einen einheitlichen Begriff 

für den Bereitschaftsdienst normiert, der sowohl bei den arbeitsschutzrechtli-

chen Regelungen des Beamtenrechts - wie § 13 Abs. 1 Satz 2 AZV - als auch bei 

sonstigen arbeitszeitrechtlichen Regelungen - wie § 88 Satz 2 BBG - Anwendung 

findet. Obwohl die zuletzt genannte Regelung nicht in den Anwendungsbereich 

der RL 2003/88/EG fällt, ist der Begriff auch in diesen Fällen im Sinne der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union auszulegen. Maßgeb-

lich hierfür ist, dass eine solche Ausdehnung und auch die kontinuierliche An-

passung an die Rechtsprechung des Gerichtshofs dem Willen des deutschen Ge-

setzgebers entspricht (vgl. EuGH, Urteil vom 26. März 2020 - C-66/19 [ECLI:

EU:C:2020:242], Kreissparkasse Saarlouis - NJW 2020, 1423 Rn. 28 f.; BGH, 

Beschluss vom 31. März 2020 - XI ZR 581/18 - ZIP 2020, 868 <869>; BAG, Be-

schluss vom 18. April 2012 - 4 AZR 168/10 <A> - BAGE 141, 173 Rn. 15 f.; 

Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 288 Rn. 83). Dies 

ist hier der Fall. Die Ausführungen in der Gesetzesbegründung zu § 87 Abs. 2 

BBG (BT-Drs. 16/7076, S. 121) zeigen, dass der Gesetzgeber stets von einem ein-

heitlichen Begriff des Bereitschaftsdienstes ausgegangen ist und keine unter-

schiedlichen Begriffsbestimmungen im Arbeitszeitrecht der Beamten angestrebt 

hat. 

 

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, der der Se-

nat folgt und die seiner eigenen zugrunde liegt, ist für die Einordnung von Be-

reitschaftsdienst als "Arbeitszeit" i.S.d. RL 2003/88/EG entscheidend, dass sich 

der Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort aufhalten und 

diesem zur Verfügung stehen muss, um gegebenenfalls sofort die geeigneten 

Leistungen erbringen zu können (EuGH, Urteile vom 9. September 2003 

- C-151/02 [ECLI:EU:C:2003:437], Jaeger - Slg. 2003, I-8415 Rn. 63, vom 

1. Dezember 2005 - C-14/04, Dellas - Slg. 2005, I-10279 Rn. 48 und vom 
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21. Februar 2018 - C-518/15, Matzak - NJW 2018, 1073 Rn. 59). Der Arbeitneh-

mer, der während einer solchen Bereitschaftszeit verpflichtet ist, zur sofortigen 

Verfügung seines Arbeitgebers an seinem Arbeitsplatz zu bleiben, muss sich au-

ßerhalb seines familiären und sozialen Umfelds aufhalten und kann weniger frei 

über die Zeit verfügen, in der er nicht in Anspruch genommen wird. Folglich ist 

dieser gesamte Zeitraum, unabhängig von den Arbeitsleistungen, die der Arbeit-

nehmer während dessen tatsächlich erbringt, als "Arbeitszeit" i.S.d. der RL 

2003/88/EG einzustufen (EuGH, Urteile vom 9. März 2021 - C-344/19 [ECLI:

EU:C:2021:182], Radiotelevizija Slovenija - NZA 2021, 485 Rn. 35 und 

- C-580/19 [ECLI:EU:C:2021:183], Stadt Offenbach am Main - NZA 2021, 489 

Rn. 36; vgl. auch Urteil vom 5. Oktober 2004 - C-397/01 u.a. [ECLI:EU:C:2004:

584], Pfeiffer u.a. - Slg. 2004 I-8878 Rn. 93). Kann wegen des Fehlens einer 

Verpflichtung, am Arbeitsplatz zu bleiben, eine Bereitschaftszeit nicht automa-

tisch als "Arbeitszeit" i.S.d. RL 2003/88/EG eingestuft werden, haben die natio-

nalen Gerichte noch zu prüfen, ob sich eine solche Einstufung nicht doch aus 

den Konsequenzen ergibt, die die gesamten dem Arbeitnehmer auferlegten Ein-

schränkungen für seine Möglichkeit haben, während der Bereitschaftszeit die 

Zeit, in der seine beruflichen Leistungen nicht in Anspruch genommen werden, 

frei zu gestalten und sich seinen eigenen Interessen zu widmen (EuGH, Urteile 

vom 9. März 2021 - C-344/19, Radiotelevizija Slovenija - NZA 2021, 485 Rn. 45 

und - C-580/19, Stadt Offenbach am Main - NZA 2021, 489 Rn. 44). 

 

 (3) Nach diesen Maßstäben stellten die von der Beklagten so bezeichneten "Ru-

hezeiten" der Kläger während des Einsatzes beim G7-Gipfel in Elmau Zeiten des 

Bereitschaftsdienstes i.S.d. § 2 Nr. 12 AZV dar. Die Kläger mussten sich wäh-

rend der "Ruhezeiten" grundsätzlich durchgehend in einem vom Dienstherrn 

bestimmten Hotel und damit an einem nicht "privat" frei wählbaren Ort bereit-

halten. Die in Rede stehenden Zeiten waren wegen der die "Ruhezeiten" betref-

fenden Weisungen zudem von einem "Sich-Bereit-Halten" für einen jederzeit 

möglichen Einsatz geprägt. Dies ergibt sich vor allem daraus, dass die Kläger je-

derzeit erreichbar sein mussten und das Hotel nur zu bestimmten Anlässen und 

nur nach vorheriger Genehmigung, nicht jedoch nach eigenem Belieben verlas-

sen durften. Außerdem mussten sie ihre persönliche Ausrüstung einschließlich 

der Waffen ständig bei sich führen. Es handelte sich damit nicht bloß um eine 

Unterbringung der Kläger in einem Hotel, sondern aufgrund der Weisungslage 
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um darüber deutlich hinausgehende Einschränkungen ihrer Möglichkeiten, sich 

ihren persönlichen und sozialen Interessen zu widmen. Inwiefern das Alkohol-

verbot noch ins Gewicht fallen könnte, kann dahinstehen.  

 

c) Die Beklagte hat den während der "Ruhezeiten" angefallenen Bereitschafts-

dienst auch i.S.d. § 88 Satz 2 BBG als Mehrarbeit angeordnet.  

 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts muss sich 

die Anordnung oder Genehmigung von Mehrarbeit auf konkrete und zeitlich ab-

gegrenzte Mehrarbeitstatbestände beziehen. Nicht erforderlich ist, dass im Zeit-

punkt der Anordnung oder Genehmigung die Anzahl der zu leistenden oder be-

reits geleisteten Mehrarbeitsstunden bereits bekannt ist.  

 

Der Dienstherr entscheidet über die Anordnung oder Genehmigung von Mehr-

arbeit nach Ermessen. Dabei hat er insbesondere zu prüfen, ob nach dienstli-

chen Notwendigkeiten überhaupt Mehrarbeit erforderlich ist und welchem Be-

amten sie übertragen werden soll (BVerwG, Urteil vom 17. November 2016 - 2 C 

23.15 - BVerwGE 156, 262 Rn. 14; Beschluss vom 2. April 2019 - 2 B 43.18 - juris 

Rn. 9; vgl. auch Urteil vom 23. September 2004 - 2 C 61.03 - BVerwGE 122, 65 

<69>). Hieran fehlt es z.B. bei der schlichten Festlegung von Arbeitszeiten in 

Dienstplänen oder Schichtplänen. Diese Festlegungen führen mangels einer An-

ordnung, die auf § 88 BBG Bezug nimmt, nicht zu Mehrarbeit, sondern lediglich 

zu regelmäßiger Arbeitszeit oder - bei rechtswidriger Höhe - zu Zuvielarbeit 

(BVerwG, Urteile vom 28. Mai 2003 - 2 C 28.02 - Buchholz 232 § 72 BBG Nr. 38 

S. 5 f. und vom 19. April 2018 - 2 C 40.17 - BVerwGE 161, 377 Rn. 17, 20). 

 

Der Annahme, dass Mehrarbeit angeordnet wurde, steht es nicht entgegen, 

wenn ein Dienstherr - wie im Streitfall - bei einem bestimmten Anlass sein Er-

messen nicht für einen einzelnen Beamten, sondern für eine Mehrzahl von Be-

amten ausübt und die Mehrarbeit in einer sie alle umfassenden Weisung - hier: 

einem Einsatzbefehl - anordnet. Wenn der Dienstherr bei der Ausübung seines 

Ermessens zu dem Ergebnis kommt, dass eine Gruppe oder gar alle der bei dem 

Anlass einzusetzenden Beamten wegen der Bedeutung oder des Umfangs des 
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Anlasses erforderlichenfalls Mehrarbeit leisten müssen, so ist es nicht erforder-

lich, dass der Dienstherr dies gegenüber jedem Beamten einzeln entscheidet 

und anordnet. 

 

Die Anordnung unter Ziff. 6.2.2 des Einsatzbefehls Nr. 2 vom 20. Mai 2015 

stellte nach obigen Maßstäben eine Anordnung von Mehrarbeit i.S.d. § 88 Satz 2 

BBG dar. Die Beklagte hat mit dieser Anordnung zum Ausdruck gebracht, dass 

sämtliche Überschreitungen der regelmäßigen Arbeitszeit wegen des Einsatzes 

anlässlich des G7-Gipfels als Mehrarbeit angeordnet sind. Die Abschnittsleiter 

und Hundertschaftsführer durften aufgrund dieser Anordnung während der ge-

samten Zeit des Einsatzes auch über die Schichtpläne hinaus auf die ihnen zuge-

wiesenen Beamten zugreifen, ohne dass sie selbst noch über die Anordnung von 

Mehrarbeit entscheiden mussten. Über die Anordnung dieser Mehrarbeit war 

bereits auf höherer Ebene mit dem Einsatzbefehl Nr. 2 entschieden worden. 

Dies gilt sowohl für die Zeiten des Volldienstes als auch für die Aufenthaltszei-

ten im Hotel. Der Einsatzbefehl Nr. 2 vom 20. Mai 2015 differenziert insoweit 

nicht. Er enthält insbesondere weder eine Beschränkung auf die Kategorien der 

Dienstpläne noch eine Beschränkung auf bestimmte Fälle der zusätzlichen Ar-

beit wie z.B. auf das zusätzliche Ausrücken aus dem Hotel in bestimmte Einsatz-

situationen. 

 

Dass der Dienstherr bei der Anordnung wegen des nicht vorhersehbaren Ver-

laufs des Einsatzes noch nicht absehen konnte, in welchem Umfang die Beam-

ten Volldienst leisten und in welchem Umfang und mit welcher Intensität sie 

über den Volldienst hinaus herangezogen werden würden, und dass er deshalb 

nur die "erforderliche Mehrarbeit" anordnete, steht dem Vorliegen einer kon-

kreten Anordnung nicht entgegen. Wie oben dargestellt, ist für eine Anordnung 

von Mehrarbeit nicht zu verlangen, dass im Zeitpunkt der Anordnung der Um-

fang der zu leistenden Mehrarbeitsstunden bereits bekannt ist. Mit dem Einsatz 

bei dem G7-Gipfel in Elmau lag ein konkreter und zeitlich abgegrenzter Mehrar-

beitstatbestand vor, auf den sich die Anordnung bezog. 

 

d) Der für diesen Einsatz deshalb noch zuzusprechende Anspruch auf zusätzli-

che entsprechende Dienstbefreiung gemäß § 88 Satz 2 BBG beläuft sich bei den 
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Klägern zu 1 bis 5 jeweils auf weitere 150,1 Stunden und bei dem (erst zu einem 

späteren Zeitpunkt eingesetzten) Kläger zu 6 auf weitere 87,6 Stunden. 

 

"Entsprechende Dienstbefreiung" i.S.d. § 88 Satz 2 BBG bedeutet bei Bereit-

schaftsdienst ebenso wie bei Volldienst voller Freizeitausgleich im Verhältnis 

1:1. Auch dies ergibt sich im Fall von Mehrarbeit nicht unmittelbar aus dem 

Unionsrecht, sondern aus dem nationalen Recht. 

 

Die RL 2003/88/EG enthält keine Vorgaben für die Höhe des von § 88 Satz 2 

BBG vorgesehenen Ausgleichsanspruchs für Mehrarbeit. Die Regelungen der 

Richtlinie wie Art. 6 Buchst. b) RL 2003/88/EG verlangen, dass die Mitglied-

staaten die erforderlichen Maßnahmen treffen, damit die arbeitsschutzrechtli-

chen Regelungen der Richtlinie eingehalten werden und z.B. die durchschnittli-

che Arbeitszeit im Sieben-Tages-Bezugszeitraum von 48 Stunden einschließlich 

der Überstunden nicht überschritten wird. Zur Umsetzung der Richtlinie ist es 

daher insbesondere erforderlich, dass Regelungen getroffen werden, die z.B. ein 

Überschreiten der Grenze des Art. 6 Buchst. b) RL 2003/88/EG verhindern und 

die die Spielräume der Richtlinie wie jene von Art. 16 Buchst. b) und von Art. 19 

RL 2003/88/EG lediglich in unionsrechtskonformer Weise umsetzen (vgl. 

BVerwG, Urteile vom 20. Juli 2017 - 2 C 31.16 - BVerwGE 159, 245 Rn. 53 ff. 

und - 2 C 36.16 - Buchholz 237.21 § 76 BrbgLBG Nr. 2 Rn. 50 ff.). Die Richtlinie 

verlangt jedoch nicht, dass ein rein mitgliedstaatlicher Ausgleichsanspruch für 

die Überschreitung der mitgliedstaatlich geregelten regelmäßigen Arbeitszeit 

eine bestimmte Höhe hat (OVG Münster, Urteil vom 15. September 2020 - 6 A 

2634/18 - NWVBl 2021, 69 <73>). Soweit frühere Entscheidungen des Senats 

nahelegen können, das Unionsrecht enthalte solche "Vorgaben" (BVerwG, Urteil 

vom 17. November 2016 - 2 C 23.15 - BVerwGE 156, 262 Rn. 20 und Beschluss 

vom 28. November 2018 - 2 B 29.18 - Buchholz 236.0 § 11 BPolBG Nr. 1 Rn. 9), 

hält der Senat daran nicht fest. 

 

§ 88 Satz 2 BBG sieht jedoch unabhängig vom Unionsrecht einen Anspruch auf 

eine Stunde Dienstbefreiung je Stunde Bereitschaft vor. Für dieses Verständnis 

sprechen der Wortlaut der Norm, der bei der Bestimmung des Umfangs des zu 

gewährenden Freizeitausgleichs allein an den zeitlichen Umfang der geleisteten 

Mehrarbeit anknüpft, und insbesondere der von ihr verfolgte Sinn und Zweck. 
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Dienstbefreiung für Mehrarbeit soll die Einhaltung der regelmäßigen Arbeitszeit 

- jedenfalls im Gesamtergebnis - gewährleisten. Dem Beamten soll in unge-

schmälertem Umfang Freizeit zur Verwendung nach seinen persönlichen Be-

dürfnissen und Interessen zur Verfügung stehen. Bestätigt wird dieses Ergebnis 

durch die Entstehungsgeschichte der Norm. Der Begriff der "entsprechenden" 

Dienstbefreiung wurde 1965 in die damals den Freizeitausgleichsanspruch re-

gelnde Vorschrift des § 72 Abs. 2 BBG eingefügt. Beabsichtigt war damit eine 

dem (zeitlichen) Umfang - nicht der Intensität der Mehrleistung - entsprechen-

de Dienstbefreiung (BVerwG, Urteil vom 17. November 2016 - 2 C 23.15 - 

BVerwGE 156, 262 Rn. 16 ff.; Beschluss vom 28. November 2018 - 2 B 29.18 - 

Buchholz 236.0 § 11 BPolBG Nr. 1 Rn. 9). 

 

Danach haben die Kläger zu 1 bis 5 für die als Bereitschaftsdienst einzustufende 

Ruhezeit einen Anspruch aus § 88 Satz 2 BBG auf weitere Dienstbefreiung je-

weils in Höhe von 166,5 Stunden und der Kläger zu 6, dessen Einsatz erst später 

begann, einen Anspruch auf weitere Dienstbefreiung in Höhe von 104 Stunden. 

 

Diesen Anspruch hat die Beklagte jedoch bei allen sechs Klägern bereits im Um-

fang von 16,4 Stunden durch die zwei Tage des besonderen Freizeitausgleichs 

erfüllt, die sie zusätzlich "zur Anrechnung des tatsächlich geleisteten Dienstes", 

also gerade für die "Ruhezeiten" gewährt hatte. Die Berufungsurteile, die dies 

nicht berücksichtigen und für einen Zeitraum von 336 Stunden (Kläger zu 1 bis 

5; 14 Tage x 24 Stunden) und 192 Stunden (Kläger zu 6; 8 Tage x 24 Stunden) 

- zusammengerechnet mit den bereits bewilligten Stunden an Dienstbefrei-

ung - im Ergebnis sogar insgesamt 352,4 Stunden und 208,4 Stunden Dienstzeit 

anerkennen (also mehr Stunden als 14 Tage und 8 Tage überhaupt haben), be-

ruhen deshalb auf einer Rechtsverletzung, soweit das Berufungsgericht den Klä-

gern zu 1 bis 5 jeweils mehr als 150,1 Stunden und dem Kläger zu 6 mehr als 

87,6 Stunden zusätzliche Dienstbefreiung für den Einsatz anlässlich des G7-Gip-

fels in Elmau zugesprochen hat. 

 

e) Bezogen auf die hiernach gebotene Korrektur im Umfang von jeweils 16,4 

Stunden stellen sich die Urteile des Berufungsgerichts auch nicht aus anderen 

Gründen i.S.v. § 144 Abs. 4 VwGO im Ergebnis als richtig dar. Aus anderen An-
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spruchsgrundlagen ergibt sich kein abweichender Anspruch auf Freizeitaus-

gleich, weil nach dem Vorstehenden die gesamten Einsatztage im Umfang von 

jeweils 24 Stunden als Arbeitszeit anzuerkennen und entsprechend auszuglei-

chen sind. 

 

Daher bedarf es keines Eingehens auf die andernfalls in Betracht kommenden 

beiden weiteren Anspruchsgrundlagen des (nationalen) beamtenrechtlichen 

Ausgleichsanspruchs wegen Zuvielarbeit (vgl. nur BVerwG, Urteile vom 28. Mai 

2003 - 2 C 28.02 - Buchholz 232 § 72 BBG Nr. 38 S. 6 f. und vom 17. November 

2016 - 2 C 23.15 - BVerwGE 156, 262 Rn. 25) und des unionsrechtlichen Haf-

tungsanspruchs wegen eines qualifizierten Verstoßes gegen die RL 2003/88/EG 

(vgl. hierzu etwa BVerwG, Urteile vom 26. Juli 2012 - 2 C 29.11 - BVerwGE 143, 

381 Rn. 15 ff. und vom 20. Juli 2017 - 2 C 31.16 - BVerwGE 159, 245 Rn. 9 ff.). 

 

f) Der Senat verkennt nicht die auch vom Vertreter des Bundesinteresses her-

vorgehobenen erheblichen Probleme für die polizeiliche Personal- und Einsatz-

planung einschließlich der haushalterischen Belastungen, die sich für die Be-

klagte insbesondere daraus ergeben, dass die von ihr so bezeichneten "Ruhe-

zeiten" wegen der oben genannten Beschränkungen für die Beamten bei zutref-

fender rechtlicher Einordnung Zeiten des Bereitschaftsdienstes darstellen. Diese 

rechtliche Einordnung lässt sich nur vermeiden, wenn der Dienstherr den Be-

amten während solcher Zeiten keine Einschränkungen auferlegt, die - wie oben 

ausgeführt (Rn. 31) - diesen Zeiten doch das Gepräge eines "Sich-Bereit-Hal-

tens" verleihen; er muss sie wirklich "in Ruhe lassen". Der Senat weist in diesem 

Zusammenhang allerdings darauf hin, dass es - neben der Umsetzung des Be-

zugszeitraums i.S.v. Art. 16 Buchst. b) der RL 2003/88/EG und der Weitung des 

Bezugszeitraums auf ein Jahr durch Tarifvertrag oder Vereinbarung zwischen 

Sozialpartnern gemäß Art. 19 der RL 2003/88/EG - für den Gesetzgeber durch-

aus Möglichkeiten gibt, die angeführten Belastungen zu mindern. So gebietet 

das Unionsrecht z.B. außerhalb des Regelungsbereichs der RL 2003/88/EG 

keine Gleichbehandlung von Voll- und Bereitschaftsdienst (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 29. April 2004 - 2 C 9.03 - Buchholz 240 § 48 BBesG Nr. 8 S. 3; Beschluss 

vom 25. Juni 2020 - 1 WRB 3.19 - Buchholz 449 § 30c SG Nr. 3 Rn. 45; OVG 

Münster, Urteil vom 15. September 2020 - 6 A 2634/18 - NWVBl 2021, 69 

<73>). 
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2. Hinsichtlich des Einsatzes bei der Bilderberg-Konferenz beruhen die Beru-

fungsurteile in den Verfahren der Kläger zu 2 bis 6 auf einer Verletzung von 

Bundesrecht, weil der den Klägern zuerkannte weitere Freizeitausgleich - ent-

gegen der Ansicht des Berufungsgerichts - sich nicht aus § 11 BPolBG ergibt (a). 

Insoweit stellen sich die Urteile jedoch vollständig, d.h. im zuerkannten Um-

fang, aus anderen Gründen i.S.d. § 144 Abs. 4 VwGO im Ergebnis als richtig dar, 

weil die Kläger einen Anspruch auf Freizeitausgleich in zugesprochener Höhe 

aus § 88 Satz 2 BBG haben (b). 

 

a) Die Kläger zu 2 bis 6 haben für den Einsatz bei der Bilderberg-Konferenz vom 

10. bis 14. Juni 2015 keinen Anspruch auf einen einheitlichen Freizeitausgleich 

gemäß § 11 BPolBG, weil die Vorschrift für diesen Einsatz keine Anwendung fin-

det. Die Pauschalierungsbefugnis des Dienstherrn gemäß § 11 BPolBG setzt nach 

ihrem Sinn und Zweck voraus, dass es in dem Einsatzzeitraum überhaupt Stun-

den gibt, die tatsächlich Ruhezeit, d.h. keine Arbeitszeit, sind. Daran fehlte es 

im Streitfall.  

 

§ 11 BPolBG erlaubt es - wie oben dargestellt (s.o. Rn. 21 f.) - dem Dienstherrn, 

bei Einsätzen und bei Übungen von Verbänden, Einheiten oder Teileinheiten 

der Bundespolizei von einer Dauer von mehr als einem Tag zu pauschalieren 

und einen einheitlichen Freizeitausgleich festzusetzen, der die Dauer des Ein-

satzes oder der Übung und die damit verbundene dienstliche Beanspruchung 

angemessen berücksichtigen muss. Ein wesentlicher Zweck dieser Pauschalie-

rungsbefugnis ist - wie ebenfalls oben dargestellt - die Reduzierung des Verwal-

tungsaufwands (BT-Drs. 7/3495 S. 16, 20; BT-Drs. 11/3293 S. 51; BVerwG, Be-

schluss vom 28. November 2018 - 2 B 29.18 - Buchholz 236.0 § 11 BPolBG Nr. 1 

Rn. 13). Die aufwendige Nachweisführung über Zeiten eines Volldienstes oder 

Bereitschaftsdienstes, der Rufbereitschaft, Reisezeiten und Ruhezeiten sollte 

nach dem Willen des Gesetzgebers entfallen. Vor diesem Hintergrund setzt die 

Norm nach ihrem Sinn und Zweck notwendigerweise voraus, dass es sich bei 

den pauschalierten Einsätzen oder Übungen um solche handelt, die arbeitszeit-

lich nicht nur Voll- und/oder Bereitschaftsdienst, also nicht nur Arbeitszeit ent-

halten. Bei Übungen und Einsätzen, bei denen dies nicht der Fall ist und die ar-

beitszeitrechtlich vollständig aus Voll- und/oder Bereitschaftsdienst bestehen, 
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gibt es für alle Beamte, bei denen Voll- und Bereitschaftsdienst in Bezug auf die 

regelmäßige Arbeitszeit und im Rahmen des § 88 BBG gleichbehandelt werden, 

keine aufwendige Nachweisführung und entsprechenden Verwaltungsaufwand, 

die es durch eine pauschale Abrechnung zu erübrigen gäbe. Der Ausgleich für 

solche Einsätze und Übungen kann ohne jegliche Nachweise auf der Grundlage 

berechnet werden, dass 24 Stunden je Einsatztag Arbeitszeit sind. 

 

Danach ist § 11 BPolBG für den Einsatz der Kläger zu 2 bis 6 bei der Bilderberg-

Konferenz nicht anwendbar. Die insgesamt jeweils 105 Einsatzstunden stellen 

nach den tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts arbeitszeitrecht-

lich ausschließlich Stunden des Voll- und Bereitschaftsdienstes dar. Die so be-

zeichneten "Ruhezeiten" der Kläger sind nach obigen Maßstäben auch bei die-

sem Einsatz als Zeiten des Bereitschaftsdienstes einzustufen, weil die Kläger in 

den "Ruhezeiten" ebensolchen Einschränkungen unterlagen wie während des 

Einsatzes beim G7-Gipfel in Elmau. 

 

b) Die Berufungsurteile, die von der Anwendbarkeit des § 11 BPolBG ausgehen 

und deshalb auf einer Rechtsverletzung beruhen, stellen sich aber aus anderen 

Gründen i.S.d. § 144 Abs. 4 VwGO im Ergebnis als richtig dar. Die Kläger zu 2 

bis 6 haben jeweils aus § 88 Satz 2 BBG einen Anspruch auf Freizeitausgleich in 

derselben Höhe, wie ihn das Berufungsgericht aus § 11 BPolBG zuerkannt hat. 

 

Der Anspruch aus § 88 Satz 2 BBG wird aus den obigen Gründen (Rn. 48 f.) we-

gen der fehlenden Pauschalierungsbefugnis des Dienstherrn nicht von dem An-

spruch aus § 11 BPolBG verdrängt. Aufgrund der identischen Weisungslage 

- also wegen der gleichen Einschränkungen während der so bezeichneten "Ru-

hezeiten" wie beim Einsatz beim G7-Gifpel in Elmau - sind die Anspruchsvo-

raussetzungen der Norm auch hinsichtlich des Einsatzes bei der Bilderberg-

Konferenz erfüllt. Die Kläger zu 2 bis 6 haben während des Einsatzes bei der 

Bilderberg-Konferenz hiernach Mehrarbeit geleistet, deren Umfang wie schon 

für den Einsatz bei dem G7-Gipfel in Elmau unter Berücksichtigung der so be-

zeichneten "Ruhezeiten" zu bestimmen ist. 

 

In der Höhe belaufen sich die noch unerfüllten Ansprüche der Kläger auf Frei-

zeitausgleich aus § 88 Satz 2 BBG wegen des Einsatzes bei der Bilderberg-
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Konferenz damit auf jeweils 30,5 Stunden. Die jeweils 105 Stunden Einsatz-

dauer stellten 105 Stunden Arbeitszeit dar, von denen die Regelarbeitszeit in 

Höhe von 24,5 Stunden und der bereits gewährte Freizeitausgleich in Höhe von 

50 Stunden abzuziehen war. Den Klägern zu 2 und 4 war dieser Anspruch im 

vollen Umfang und den Klägern zu 3, 5 und 6 in dem begrenzten Umfang ihrer 

Anträge zuzusprechen.  

 

3. Die Kostenentscheidungen folgen bei den Klägern zu 2 bis 5 aus § 155 Abs. 1 

Satz 3 VwGO und bei den Klägern zu 1 und 6 aus § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO. 

 

 

Domgörgen                                     Dr. von der Weiden                              Dr. Hartung 

 

                              Dollinger                                                           Hampel 

 

 

B e s c h l u s s 

 

Der Wert des Streitgegenstands wird für das Revisionsverfahren gemäß § 47 

Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 52 Abs. 1 GKG für den Kläger zu 1 auf 3 236,76 €, für den 

Kläger zu 2 auf 2 789,52 €, für den Kläger zu 3 auf 3 353,40 €, für den Kläger 

zu 4 auf 2 789,52 €, für den Kläger zu 5 auf 2 442,60 € und für den Kläger zu 6 

auf 2 138,40 € festgesetzt. 

 

Die Höhe des Streitwerts entspricht jeweils der Anzahl der beantragten Stunden 

an Freizeitausgleich multipliziert mit dem im Zeitraum des Einsatzes für jeden 

Kläger gemäß seiner damaligen Besoldungsgruppe maßgeblichen Stundensatz 

des § 4 der Bundesmehrarbeitsvergütungsverordnung (BVerwG, Beschlüsse 

vom 28. Juli 2020 - 2 B 26.20 - juris Rn. 2 und vom 14. Oktober 2020 - 2 B 

62.20 - juris Rn. 2; OVG Münster, Beschluss vom 8. Juni 2009 - 1 A 3143/08 - 

juris Rn. 26; VGH Mannheim, Urteil vom 17. Juni 2014 - 4 S 169/13 - juris 

Rn. 63). 

 

Domgörgen                                     Dr. von der Weiden                              Dr. Hartung 
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